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Fakultät für xx

Der Dekan / Die Dekanin

Prof./Prof.in Dr. xx







An den 
Präsidenten der Universität Regensburg
Herrn Prof. Dr. Udo Hebel
im Hause

					Datum

Wieder-/Zuweisung einer xx-Professur für xx
Bildung eines Berufungsausschusses 

Magnifizenz,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hebel,

zur Vorbereitung des Berufungsvorschlags hat der Fakultätsrat in seiner Sitzung am xx unter Beachtung der „Richtlinien für den Ausschluss von Personen in Berufungsverfahren“ einen Berufungsausschuss gebildet und bittet entsprechend Art. 66 Abs. 4 BayHIG um Einvernehmen der Universitätsleitung. Der Berufungsausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

	Professoren und Professorinnen der Fakultät 1)
	Frau/Herr Prof. Dr. N. N.
Frau/Herr Prof. Dr. N. N.
Frau/Herr Prof. Dr. N. N.
Frau/Herr Prof. Dr. N. N.
Frau/Herr Prof. Dr. N. N.
Frau/Herr Prof. Dr. N. N.

	ein Mitglied einer anderen Fakultät 
	Frau/Herr Prof. Dr. N. N.


	mindestens ein auswärtiges Mitglied als Professor oder Professorin 
	Frau/Herr Prof. Dr. N. N. (Universität xx)

	Mitglied des RUL 2)
	

	die/der Fakultätsgleichstellungsbeauftragte für Frauen in Wissenschaft und Kunst 
	Frau/Herr N. N.

	ein/e Vertreter/in der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter und Mitarbeite-rinnen der Fakultät 
	Frau/Herr N. N.

	ein/e Vertreter/in der Studierenden der Fakultät 
	Herr/Frau N. N.

	(beratend) ggf. Ärztliche/r Direktor/in oder von dieser/diesem bestimmte fachkundige Person (bei Professuren, die Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnehmen) 
	----



Angemessener Frauenanteil 3) 	☐    JA	☐    Nein
Wenn Nein, Begründung:  



Mit freundlichen Grüßen


Prof./in Dr. xx

Hinweise zur Zusammensetzung des Berufungsausschusses gemäß Nr. 5.2 des Leitfadens zur Durchführung eines Berufungsverfahrens vom 16.03.2023

1) Die Professor*innen müssen über die Mehrheit der Stimmen im Berufungsausschuss verfügen.

2) Bei der Besetzung einer lehramtsbezogenen Professur muss im Vorschlag der Zusammensetzung des Berufungsausschusses an die Universitätsleitung ein durch das Regensburger Universitätszentrum für Lehrerbildung (RUL) benanntes Mitglied enthalten sein.

3) Der Berufungsausschuss soll grundsätzlich geschlechterparitätisch besetzt werden. In Fakultäten, in denen dies aufgrund der Personalstruktur nicht möglich ist, kann eine Orientierung am sogenannten Kaskadenmodell vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass der Anteil der weiblichen professoralen Mitglieder des Berufungsausschusses mit einer Reduzierung von ca. 10% dem Frauenanteil der darunterliegenden Qualifikationsstufe entspricht. Die Universitätsleitung achtet bei den Vorschlägen zur Zusammensetzung von Berufungsausschüssen konsequent auf einen angemessenen Frauenanteil. Gegebenenfalls werden die Fakultäten vor Genehmigung der Berufungsausschüsse zu entsprechenden Korrekturen und Ergänzungen aufgefordert. Wenn nicht genügend fachnahe Professorinnen als stimmberechtigte Mitglieder im Berufungsausschuss zur Verfügung stehen, sollen fachnahe externe Professorinnen als stimmberechtigte Mitglieder für den Berufungsausschuss gewonnen werden.

Bei personellen Änderungen des Berufungsausschusses im Laufe des Verfahrens ist das Einvernehmen der Universitätsleitung einzuholen.

Die Befangenheit der Mitglieder des Berufungsausschusses ist fortlaufend unter Beachtung der „Richtlinien für den Ausschluss von Personen in Berufungsverfahren, insbesondere wegen der Besorgnis der Befangenheit“ mit besonderer Sorgfalt zu überprüfen. Im Zweifel ist Kontakt mit Ref. III/1 aufzunehmen.
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